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Pratteln, 26. August 2022 

Teilrevision des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden 

Sehr geehrte Frau Schweizer 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, Ihnen unsere Stellungnahme zu oben genannter Vernehmlassung 
zukommen lassen zu können. 

Grundsätzlich befürworten wir die vorgeschlagene Teilrevision dieses Gesetzes, auch wenn ein von uns 
befürwortetes Postulat nicht umgesetzt werden soll. 

1) Die Einführung einer Untersuchungskommission PUK auf Gemeindeebene: 
Wir können der Begründung grundsätzlich folgen, dass die Einsetzung einer PUK für gewisse 
Gemeinden eine grössere Herausforderung sein kann. Auch eine Kann-Formulierung ist für uns in 
diesem Fall keine Lösung, da hier die Variabilität nicht nachvollziehbar wäre. Deshalb befürworten 
wir ebenfalls die Möglichkeit für GPKs, aussenstehende Fachpersonen beiziehen zu können (§103 
Abs. 1bis). 

2) Was die Nicht-Änderung der Einladungsfrist zur Gemeindeversammlung anbetrifft, können wir die 
Argumentation des Regierungsrates nachvollziehen, auch wenn das Postulat 2018/777 von einem 
unserer Fraktionsmitglieder stammt. Da es sich hier um eine Mindestfrist handelt, ist jede Gemeinde 
frei, die Einladung  früher als die vorgeschriebene Minimalfrist von 10 Tagen zu versenden. 
 

3) Ablehnungsbeschlüsse der Gemeindeversammlung dem fakultativen Referendum unterstellen: 
Die Einführung einer klar formulierten Bestimmung zur fakultativen Urnenabstimmung bzgl. eines 
Ablehnungsbeschluss (§49 Abs. 2bis) betrachten wir als zielführend. 
 

4) Aufgrund der Tatsache, dass es immer schwieriger wird, Behörden mit sich zur Verfügung 
stellenden Personen zu besetzen, unterstützen wir die Möglichkeit, dass sich nebenbeschäftigte 
Gemeindeangestellte mit Bewilligung des Regierungsrates auch in andere Gemeindebehörden als 
nur in den Gemeinderat wählen lassen dürfen (§ 9 Abs. 2). 

Wir danken Ihnen nochmal für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Die Mitte Basel-Landschaft 
  

Dominique Häring 
Geschäftsleiterin  

 

 

Die Stellungnahme wurde von Landrätin Béatrix von Sury verfasst. 


